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Beschlussübersicht 
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen) 

 

Beschlussvorlage 
Gemeinde Bobitz 
 
Federführend: 
Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV09/2008-142 
öffentlich 
 
08.10.2008 
Bürgermeister 

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben im Vermöge nshaushalt für 
die Sanierung der Sporthalle Bobitz 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 20.10.2008 Gemeindevertretung  Bobitz  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Bobitz bewilligt auf der Grundlage des § 52 Kommunalverfassung 
M-V überplanmäßige Ausgaben im Vermögenshaushalt 2008 für die Schwammsanierung in 
der Turnhalle der Bobitzer Grundschule        in Höhe von 20.000,00 €.  
 
 
Sachverhalt: 
Während der Freilegungsarbeiten zur Schwammsanierung in der Turnhalle der Grundschule 
Bobitz wurde ein wesentlich umfangreicherer Schwammbefall festgestellt, als erwartet. Der 
gesamte Parkettboden und Teile des Außenwandmauerwerkes mussten entfernt werden, 
was so nicht geplant war. 
Im Vergleich zur Kostenberechnung vom November 2007 entstehen dadurch Mehrkosten in 
Höhe von 36.130,00 €. Die Ausschreibungsergebnisse für die Fassaden- und Dachsanierung 
der Grundschule sind günstiger als erwartet ausgefallen, dadurch wird ein Teil der 
Mehrkosten aufgefangen. Dennoch sind zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,00 € 
erforderlich. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die überplanmäßigen Ausgaben entstehen bei der Haushaltsstelle 09/2/21000.94100-
Sanierung  Grundschule und Sporthalle  in Höhe von 20.000,00 €. 
 
Die Deckung  der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt aus Mitteln der allgemeinen 
Rücklage . 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
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20.10.2008 Gemeindevertretung  Bobitz 
  
 
 
 
 
 
 


